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Das Außengebiet östlich des Geltungsbereiches des Bebauungsplans entwässert nach Nordwesten.  
In der benachbarten Parz. 418/1 ist eine Mulde ausgebildet, die im Abstand von ca. 30m zum Mischgebiet 
nach Norden verläuft. Somit ist lediglich ein schmaler Streifen als Außengebiet wirksam, der entlang einer 
vorhandenen Mulde entlang des östlichen Geltungsbereiches nach Norden hin ableitet.  
Durch die topographischen Begebenheiten ist der bisherige Verlauf des Niederschlagswassers aus dem  
Außengebiet nicht verändert und hat keinen Einfluss auf den Geltungsbereich. 
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